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Eröffnungsbilanz Klimaschutz 
 

Kernaussagen 

1. Die Bundesregierung steht vor einer enormen klimapolitischen Herausforderung: Die 

Klimaziele des neuen Klimaschutzgesetzes erfordern bis 2030 fast eine Verdreifachung der 

bisherigen Geschwindigkeit der Emissionsminderung. Während im letzten Jahrzehnt die 

Emissionen im Durchschnitt jährlich um 15 Millionen Tonnen gesunken sind, müssen sie von 

nun an bis 2030 um 36 bis 41 Millionen Tonnen pro Jahr sinken. 

 

2. Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen sind in allen Sektoren unzureichend. Der 

Gebäudesektor wird 2021 zum zweiten Mal in Folge sein Sektorziel verfehlen, und es ist bereits 

jetzt absehbar, dass in etlichen weiteren Sektoren die Klimaziele der Jahre 2022 und 2023 nicht 

mehr erreicht werden können. Projektionen zeigen, dass ohne schnell wirkende, zusätzliche 

Klima-Maßnahmen die 2030-Ziele in allen Sektoren deutlich verfehlt werden.  

 

3. Gerade im Bereich der Energiewirtschaft ist die Eröffnungsbilanz sehr ernüchternd. Die CO2-

Emissionen sind 2021 wieder gestiegen, der Ausbau der Windenergie an Land und auf See ist 

auf dem niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre, die Fertigstellung der Stromnetze verzögert 

sich erneut um weitere Jahre und der Strombedarf für 2030 wurde systematisch unterschätzt. 

Den Ausbau der Erneuerbaren Energien drastisch zu beschleunigen und die Hemmnisse und 

Hürden aus dem Weg zu räumen hat vor diesem Hintergrund absolute Priorität.  

 

4. Diese Eröffnungsbilanz ist der Startschuss für die Arbeit an einem Klimaschutz-

Sofortprogramm, mit dem die neue Bundesregierung alle notwendigen Gesetze, Verordnungen 

und Maßnahmen so auf den Weg bringt, dass die Verfahren bis Ende 2022 abgeschlossen sind. 

Selbst mit diesem ehrgeizigen Zeitplan werden viele Erfolge erst in einigen Jahren zu sehen sein. 

 

5. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat im eigenen 

Zuständigkeitsbereich bereits mit der Arbeit begonnen. Zentrale Bausteine sind der Ausbau der 

erneuerbaren Energien, die Steigerung der Energieeffizienz und eine Neuausrichtung der 

Industriepolitik auf das Ziel der Klimaneutralität. Darüber hinaus müssen die EU-

6ÅÒÈÁÎÄÌÕÎÇÅÎ ÚÕÍ ȵ&ÉÔ ÆÏÒ υυ-0ÁËÅÔȰ nun rasch und ambitioniert vorangetrieben werden. 

 

6. Die anstehende Kurskorrektur auf einen 1,5 Grad-Pfad ist auch eine Aufgabe der 

internationalen Klima-, Energie- und Wirtschaftspolitik Deutschlands. Hier werden wir einen 

unserer zentralen Schwerpunkte im Zuge der anstehenden G7-Präsidentschaft setzen. 

 
7. Gute Klimapolitik modernisiert das Land und sichert den Industriestandort Deutschland. Die 

wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt haben sich der Klimaneutralität bis Mitte des 
Jahrhunderts verschrieben, jetzt beginnt der globale Wettlauf um die besten Technologien. Um 
unseren Wohlstand zu sichern, muss Deutschland vorn dabei sein und wieder zum Zugpferd 
werden.   
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Kapitel 1 ς Ausgangslage der Klimapolitik in Deutschland 

Einleitung 

Die Zeit für eine wirksame Begrenzung der Klimakrise wird knapp. Der Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur soll möglichst auf 1,5 Grad begrenzt werden, um schwerwiegende Folgen 

für das Leben auf der Erde zu vermeiden ɀ so die Vereinbarung im Pariser Klimaschutzabkommen. 

Das ist nur erreichbar, wenn der Treibhausgasausstoß weltweit so schnell wie möglich zurückgeht. 

Das Ziel ist eine globale CO2-Neutralität bis zur Mitte dieses Jahrhunderts. Der Klimawandel 

bedroht die Grundlagen unseres Lebens und der Wirtschaft auch in Deutschland: zunehmende 

Extremwetterereignisse und klimatische Veränderungen gefährden nicht nur Leben, Gesundheit 

und Artenvielfalt, sie verursachen auch erhebliche wirtschaftliche Schäden. 

 

Deshalb wollen wir in weniger als 25 Jahren ɀ spätestens im Jahr 2045 ɀ in Deutschland 

treibhausgasneutral werden. Immer mehr Staaten stellen sich dieser Aufgabe. Die gesamte 

Europäische Union sowie alle G7-Partner ɀ und damit einige der wichtigsten deutschen 

Handelspartner ɀ wollen dieses Ziel bis 2050 erreicht haben; China zielt auf das Jahr 2060. Ein 

ambitionierter, zügiger Umbau unserer Wirtschaft hin zur Treibhausgasneutralität ist nicht allein 

ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zum Erhalt unserer weltweiten Wettbewerbsfähigkeit 

in vielen Wirtschaftsbereichen. Der globale Wettlauf um die klügste Strategie dafür hat begonnen.  

 

Die Ausgangslage könnte herausfordernder kaum sein: In allen Sektoren besteht angesichts der 

unzureichenden Emissionstrends der Vergangenheit und der daher absehbaren Zielverfehlung in 

den kommenden Jahren dringender Handlungsbedarf. Dem wird die neue Bundesregierung 

Rechnung tragen. Die hier vorgelegte Eröffnungsbilanz ist Auftakt zum konkreten Handeln. Die 

Bundesregierung startet nun die Arbeit am Klimaschutz-Sofortprogramm, das in verschiedenen 

Etappen mit allen notwendigen Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen bis Ende 2022 

abgeschlossen wird. 

Aktuelle Emissionsdaten 

Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind von 1990 bis 2020 um 41,3 Prozent auf rund 

729 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gesunken. Allerdings ist der deutliche Rückgang im Jahr 

2020 ɀ die Treibhausgasemissionen sanken gegenüber dem Vorjahr um 8,9 Prozent bzw. rund 71 

Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ɀ nur teilweise auf klimapolitische Maßnahmen und dauerhafte 

strukturelle Veränderungen zurückzuführen. Der Expertenrat für Klimafragen geht davon aus, dass 

mehr als die Hälfte der Emissionsreduktion im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr auf Sondereffekte 

zurückzuführen ist, etwa günstige Witterungsbedingungen und Auswirkungen der Maßnahmen zur 

Eindämmung der Covid-19-Pandemie.  

 

Bereits jetzt absehbar ist zudem, dass die Treibhausgasemissionen 2021 in vielen Sektoren wieder 

angestiegen sind. Auf Basis einer aktuellen Schätzung der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen für 

den Primärenergieverbrauch 2021 ist für das vergangene Jahr ein Anstieg der energiebedingten 

CO2-Emissionen in der Größenordnung von gut 4 Prozent bzw. rund 25 Millionen Tonnen zu 

erwarten. Hinzu kommt angesichts der gegenüber 2020 erfolgten wirtschaftlichen Erholung noch 

ein Anstieg der prozessbedingten Emissionen in der Industrie, sodass die Emissionen 2021 um gut 

30 Millionen Tonnen über denen des Jahres 2020 liegen dürften. Der Anstieg ist überwiegend auf 

die Energiewirtschaft (höhere Kohleverstromung) und in geringerem Umfang auch auf den 
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Gebäudebereich (kühlere Witterung) zurückzuführen. Trotz aller Unsicherheiten ist damit 

absehbar, dass das Erreichen des 2020-Klimaziels (-40 Prozent Treibhausgase gegenüber 1990) 

nur von kurzer Dauer war ɀ schon im Jahr 2021 wurde das -40-Prozent-Ziel wieder verfehlt. Nach 

einer aktuellen Abschätzung von Agora Energiewende verfehlt 2021 zudem der Gebäudesektor 

voraussichtlich zum zweiten Mal sein Sektorziel und ggf. erreicht auch der Verkehrssektor erstmals 

nicht sein Jahresziel. 

Ausblick auf die Entwicklung der Emissionen in 2022 und 2023 

Auf der Grundlage der gegenwärtigen Emissionstrends und der bisherigen Fehlentwicklungen in 

den einzelnen Sektoren ist davon auszugehen, dass selbst bei sofortigem und konsequentem 

Umsteuern in der Klimapolitik die Treibhausgasemissionen in Deutschland absehbar in den Jahren 

2022 und 2023 über den Jahreszielen des Klimaschutzgesetzes liegen werden. Ein großer Teil des 

Jahres 2022 wird durch die Ausarbeitung und gesetzliche Verankerung der Maßnahmen des 

Sofortprogramms geprägt sein, so dass viele Neuregelungen erst ab 2023 vollumfänglich in Kraft 

sein werden. Hinzu kommt, dass in einer Reihe von Schlüsselbereichen, wie etwa der Ausweisung 

zusätzlicher Flächen für die Windenergie oder der kommunalen Wärmeplanung ein zeitlicher 

Vorlauf für Planung und Umsetzung erforderlich ist. In anderen Fällen, wie etwa dem Hochlauf der 

Elektromobilität , der seriellen Sanierung oder der Marktdurchdringung bei Wärmepumpen, ist bei 

aller Dynamik ebenfalls ein gewisser Zeitraum für die deutliche Erhöhung der Marktanteile 

notwendig. Schließlich wird der klimafreundliche Umbau des Anlagenparks in der Industrie Zeit 

beanspruchen. Eine deutlich erkennbare Wirkung auf die Emissionstrends der jeweiligen Sektoren 

kann daher oft auch für 2023 realistischerweise noch nicht erwartet werden. Genau aus diesem 

Grund ist es entscheidend, mit der Arbeit am Klimaschutz-Sofortprogramm nun unverzüglich und 

in allen Sektoren voranzukommen, um nicht weitere wertvolle Zeit zu verlieren. Nur so besteht die 

Chance, ab 2024 auf dem Zielpfad zu sein und die ambitionierten 2030-Klimaziele zu erreichen. 

Die Klimaschutz-Geschwindigkeit muss sich nahezu verdreifachen 

Das Tempo der Emissionsminderungen muss sich angesichts der Ziele des Bundes-

Klimaschutzgesetzes gegenüber dem Status Quo in den kommenden Jahren insgesamt mehr als 

verdoppeln und dann bis 2030 nahezu verdreifachen. Lag die durchschnittliche jährliche 

Emissionsminderung im vergangenen Jahrzehnt bei 15 Millionen Tonnen, müssen es in der zweiten 

Hälfte dieses Jahrzehnts über 40 Millionen Tonnen pro Jahr werden. So sieht es das Bundes-

Klimaschutzgesetz vor, das als Folge des wegweisenden Klimaschutz-Beschlusses des 

Bundesverfassungsgerichts vom März 2021 im Juni 2021 vom Bundestag novelliert worden ist. 

Darin ist rechtlich verbindlich festgeschrieben, bis 2030 die Treibhausgasemissionen gegenüber 

1990 um 65 Prozent zu mindern; zudem gelten ab 2021 jährliche Klimaschutzziele für die 

einzelnen Sektoren.  

 

Das Erreichen der Ziele des neuen Klimaschutzgesetzes ist eine enorme Herausforderung, zu der 

alle Sektoren einen anspruchsvollen Beitrag leisten müssen. Mit den bisher umgesetzten 

Maßnahmen wird laut aktuellen wissenschaftlichen Abschätzungen im Projektionsbericht 2021 der 

Bundesregierung bis 2030 jedoch nur eine Minderung um etwa 50 Prozent erreicht. Es droht für 

2030 eine Zielverfehlung von 15 Prozentpunkten bzw. 195 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das 

entspräche knapp der Hälfte der für 2030 vorgesehen Gesamt-Emissionen von 438 Millionen 

Tonnen CO2-Äquivalente.  
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Bis 2030 legt das Bundes-Klimaschutzgesetz für die einzelnen Sektoren jährlich sinkende 

Jahresemissionsmengen fest. Da die projizierten Emissionen mit der bisherigen Klimapolitik nicht 

schnell genug sinken, wird laut den aktuellen Berechnungen die Zielerreichungslücke in den 

jeweiligen Sektoren bis 2030 kontinuierlich wachsen. Zudem würden sich bei fortgesetzter 

Zielverfehlung die jährlichen Defizite aufaddieren. Zwischen 2021 und 2030 würden die 

festgeschriebenen Emissionshöchstmengen so um insgesamt mehr als eine Gigatonne (1.000 

Millionen Tonnen) CO2-Äquivalente verfehlt werden ɀ also um mehr als die derzeitigen Emissionen 

eines ganzen Jahres. Die folgende Darstellung zeigt den dringenden Handlungsbedarf in 

allen Sektoren.  
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Hinzu kommt, dass Deutschland im Rahmen der europäischen Klimaschutzgesetzgebung 

verbindliche jährliche Emissionsvorgaben für die Emissionen außerhalb des EU-Emissionshandels 

einhalten muss. Bei einer Zielverfehlung insbesondere in den Sektoren Verkehr, Gebäude und 

Landwirtschaft folgen demnach auch europarechtliche Konsequenzen. Staaten, die ihre EU-

Minderungsziele in diesen Sektoren verfehlen, müssen überschüssige Emissionsrechte bei anderen 

Staaten aufkaufen. Dies würde zu erheblichen Belastungen des Bundeshaushalts führen, anstatt im 

Inland Wertschöpfung zu generieren und die Volkswirtschaft zu modernisieren. Dies wollen wir 

mit aller Kraft vermeiden. 

 

 

Kapitel 2 ς Ausgangslage in der EU und International 

Ausgangslage EU 

Die deutsche Klimapolitik ist eng mit der EU-Klimapolitik verbunden. Viele klimapolitische 

Maßnahmen der EU wirken auch innerhalb Deutschlands. Die EU hat sich - insbesondere durch den 

EU-Emissionshandel und EU-weite Standards - zunehmend zum Schrittmacher der Klimapolitik 

auch in Deutschland entwickelt. Erfolgreicher Klimaschutz in Deutschland ist jedoch eine 

Voraussetzung dafür, dass auch europaweit der Übergang zur Treibhausgasneutralität gelingen 

kann. Im EU-Klimagesetz hat die Europäische Union das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 

festgelegt und das 2030-Ziel auf 55 Prozent Treibhausgasminderung gegenüber 1990 angehoben. 
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Beide Ziele wurden von der Europäischen Union auch international im Rahmen des Pariser 

Übereinkommens völkerrechtlich verbindlich hinterlegt.  

  

Bis 2030 bleibt aber auch in Europa noch viel zu tun: Bis 2019 hat die EU ihre Emissionen um 24 

Prozent gegenüber 1990 reduzieren können, 2020 waren es pandemiebedingt etwa 34 Prozent. Die 

Europäische Umweltagentur geht davon aus, dass mit den aktuellen Maßnahmen bis 2030 eine 

Minderung von 41Prozent erreicht werden kann, die Klimalücke ist europaweit also mit etwa 15 

Prozentpunkten ähnlich groß wie in Deutschland. Um die EU auf Zielerreichungskurs für 2030 und 

2050 zu bringen, hat die EU-+ÏÍÍÉÓÓÉÏÎ ÄÁÓ ȵ&ÉÔ ÆÏÒ υυȰ-Paket vorgelegt. Damit sollen die 

klimapolitischen Instrumente der EU an das neue Ambitionsniveau angepasst werden. Die 

Vorschläge der EU-Kommission umfassen eine breite Instrumentenpalette, die sowohl CO2-

Bepreisung, Standards, Ziele für die Mitgliedstaaten sowie Ausgleichsmaßnahmen beinhaltet. 

Zudem wird der Rahmen für die Förderung der erneuerbaren Energien und die Steigerung der 

Energie- und Gebäudeenergieeffizienz neu geregelt.  

 

$ÉÅ $ÏÓÓÉÅÒÓ ÄÅÓ ȵ&ÉÔ ÆÏÒ υυȰ-Pakets müssen nun rasch und auf hohem Ambitionsniveau 

beschlossen werden, damit sie schnell Wirkung entfalten und das EU-Klimaziel für 2030 erreichbar 

bleibt. Der französischen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2022 kommt dabei eine 

Schlüsselrolle zu. Eine baldige Einigung auf die wichtigsten Dossiers des Pakets ist dabei nicht nur 

zentral für die europäische Klimapolitik, sondern auch ein wichtiger Baustein für die Erreichung 

der nationalen Klimaziele in Deutschland. Mit Blick auf die weiteren Verhandlungen ist es daher 

essenziell, dass sich Deutschland als größter Mitgliedstaat proaktiv und konstruktiv einbringt. 

Ausgangslage International 

Bei der Klimakonferenz in Glasgow im November 2021 sind die Regeln zur Umsetzung des Pariser 

Klimaschutzabkommens erfolgreich abgeschlossen worden. Die Abschlussentscheidung von 

Glasgow enthält den Beschluss, die Erhitzung auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und 

stellt fest, dass dafür u.a. die globalen Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 45 Prozent gegenüber 

dem Stand von 2010 sinken müssen. Die Minderungsbeiträge (nationally determined contributions 

ɀ NDCs) aller Staaten in ihrer aktuellen Fassung würden dagegen bis 2030 noch zu einer 

Emissionserhöhung führen. Wissenschaftliche Analysen gehen auf dieser Basis davon aus, dass sich 

der globale Temperaturanstieg mit den bisherigen Zusagen nur auf etwa 2,4 Grad begrenzen lässt 

(Climate Action Tracker). Daher sind die Vertragsparteien aufgefordert, bis zur nächsten 

Klimakonferenz im November 2022 in Ägypten ihre 2030-Ziele entsprechend anzupassen und 

Langfriststrategien vorzulegen, die zu Netto-Null-Emissionen bis zur Jahrhundertmitte führen.  

 

Die EU hat 2020 einen gemeinsamen Klimaschutzbeitrag auf Basis des -55%-Klimaziels bis 2030 

eingereicht, den sie nun, insbesondere mit den Maßnahmen auf Basis des Fit for 55-Paketes, 

gemeinschaftlich umsetzt. Die EU-Mitgliedstaaten müssen nun 2022 gemeinsam klären, ob das 

aktuelle 2030-Klimaziel die größtmögliche Ambition darstellt oder ob es weiter angehoben werden 

sollte.  

 

In Glasgow wurde auch deutlich, dass die Industrieländer insgesamt ihr  Versprechen, bis zum Jahr 

2020 jährlich 100 Milliarden  US-Dollar an Unterstützung für die Entwicklungsländer zur Verfügung 

zu stellen, bisher nicht einhalten konnten. Die alte Bundesregierung hat daher zugesagt, den 

substanziellen deutschen Beitrag nochmals zu erhöhen. Dies sowie der Weg zu neuen 

Finanzierungszielen für den Zeitraum nach 2025 werden daher, genauso wie eine mögliche 

Anpassung der 2030-Klimaziele, Kernthemen der UN-Klimakonferenz COP 27 in Ägypten sein. 
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Weitere Schwerpunkte werden außerdem die Anpassung an und Resilienz gegen nicht mehr zu 

vermeidende Klimaveränderungen sein. 

 

 

Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass die neue Bundesregierung auch international die Klima-, 

Energie-, und Wirtschaftspolitik auf den 1,5 Grad-Pfad ausrichtet. Einen solchen globalen 1,5 Grad-

Pfad hat im Mai 2021 erstmals die Internationale Energieagentur (IEA) vorgelegt. Ihr Bericht ȵ.ÅÔ 

:ÅÒÏ ÂÙ ςπυπȰ umfasst weltweit alle energiebedingten CO2-Emissionen von Energie, Industrie, 

Gebäude sowie Verkehr und beschreibt die Meilensteine für einen globalen Weg bis hin zu CO2-

Neutralität 2050. Demnach müssen zur Einhaltung der 1,5 Grad-Obergrenze u.a. die global jährlich 

neu installierte Leistung von Erneuerbaren Energien auf über 1000 GW vervierfacht und die 

Fortschritte im Bereich der Energieeffizienz deutlich erhöht werden. Gleichzeitig müssen 

Kohlekraftwerke in Industrieländern und im Rest der Welt bis 2040 abgeschaltet werden. Im 

privaten Bereich sollen laut IEA ab 2025 global keine Heizkessel mehr verkauft werden, die auf 

fossilen Brennstoffen basieren. Ab 2035 sollen keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr 

in Betrieb genommen werden. Dieses IEA-Szenario zeigt trotz aller Unsicherheiten, mit denen 

solche längerfristigen Szenarien verbunden sind, dass nicht nur die nationale und europäische, 
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sondern auch die internationale Politik der Bundesregierung beim Klimaschutz in den kommenden 

Jahren eine deutlich ambitioniertere Gangart an den Tag legen muss. Hierfür ist eine gemeinsame 

Strategie aller beteiligten Ressorts erforderlich. 

 

Kapitel 3 ς Handlungsbedarf national 

Prinzipien unserer Klimapolitik 

Unsere Klimaschutzpolitik wird nur dann erfolgreich sein, wenn wir neben der wirksamen 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen auch wirtschaftliche Prosperität und sozialen Ausgleich 

als zentrale Gestaltungsprinzipien mit in den Blick nehmen. Wir können es uns angesichts der 

enormen Herausforderungen und der Dringlichkeit nicht länger leisten, Klimaschutz, 

Wirtschaftspolitik und Sozialverträglichkeit gegeneinander auszuspielen. Wir denken diese 

zentralen Aspekte der Gesellschaftspolitik künftig konsequent zusammen. Diesem Grundprinzip 

unserer Klimapolitik folgend müssen etwa klimaschutzbedingte Anforderungen für Bürgerinnen 

und Bürger sozial verträglich ausgestaltet werden, um die Akzeptanz für den 

Transformationsprozess zu erhalten. Das spiegelt sich in der Erhöhung des Klimawohngelds und 

des Mindestlohns, ebenso wie in der Förderung der Industrie und in der Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit. Alle diese Elemente sind Kernbestandteile einer zukunftsgerichteten 

Klimapolitik. Private Investitionen in klimaneutrale Gebäude, Energie- und Industrieanlagen, 

Infrastrukturen sowie Mobilitätssysteme sind das Herzstück einer klimaneutralen Volkswirtschaft. 

Angesichts niedriger Zinsen und eines hohen Niveaus an anlagesuchendem Kapital ist die 

Gelegenheit für kapitalintensive Veränderungen günstig. Unsere Klimapolitik hat das Ziel, dieses 

private Kapital zu mobilisieren. 

 

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Herausforderungen in den einzelnen Sektoren setzen wir auf 

einen breiten Instrumentenmix aus Ordnungsrecht, CO2-Bepreisung, Förderprogrammen, 

fiskalischen Anreizen sowie einer Reihe von Unterstützungsangeboten für die beteiligten Akteure. 

Durch die richtigen Rahmenbedingungen und Anreize vermeiden wir Fehlinvestitionen und 

schaffen langfristige Planungssicherheit für alle Akteure. Neben dem Abschied von der Nutzung 

fossiler Energieträger treiben wir die Senkung des Energieverbrauchs als zentrale 

Querschnittsaufgabe voran.  

 

Wir werden das Klimaschutzgesetz  weiterentwickeln . Klimaschutz wird in der Bundesregierung 

zur Querschnittsaufgabe . Die jeweils federführenden Ressorts werden ihre Gesetzentwürfe auf 

die Klimawirkung und die Vereinbarkeit mit den nationalen Klimaschutzzielen hin prüfen und mit 

einer entsprechenden Begründung versehen (Klimacheck). Auf dem Weg zur Klimaneutralität 

müssen alle Sektoren ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Die Einhaltung der 

Klimaziele werden wir anhand einer sektorübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung 

überprüfen. Die Grundlage dafür ist das bestehende jährliche Monitoring.  

 

-ÉÔ "ÌÉÃË ÁÕÆ ÄÉÅ !ÕÓÇÁÎÇÓÌÁÇÅ ÉÓÔ ÓÃÈÏÎ ÊÅÔÚÔ ËÌÁÒȟ ÄÁÓÓ ×ÉÒ ÕÎÓ ÅÉÎ ȵ×ÅÉÔÅÒ ÓÏȰ ÉÎ ÄÅÒ +ÌÉÍÁÐÏÌÉÔÉË 

nicht leisten können. Mit dem geplanten Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 werden wir in allen 

Sektoren die erforderlichen Maßnahmen auf den Weg bringen, damit Deutschland so schnell wie 

möglich auf den Zielpfad gemäß Bundes-Klimaschutzgesetz kommt. 
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Übergreifende Maßnahmen  

Trotz oder gerade wegen der angespannten haushaltspolitischen Ausgangslage des Bundes, u.a. 

durch die Coronapandemie ist es für eine effektive und kosteneffiziente Klimapolitik erforderlich, 

staatliche Anreize  und  öffentliche Ausgaben sinnvoll in Einklang mit der Erreichung der 

Klimaziele zu bringen. Dazu gehören eine innovationsfreundliche steuerliche Rahmensetzung wie 

auch die Vermeidung von Subventionen mit umwelt- und klimaschädlicher Wirkung. Entsprechend 

haben wir im Koalitionsvertrag festgelegt, klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abzubauen 

und dadurch zusätzliche Haushaltsspielräume zu gewinnen. Auch die Abgaben, Umlagen, Steuern 

und Entgelte im Energiesystem sollen hierfür grundlegend reformiert werden. Zudem ist es 

zentral, Bürokratie, die die Transformation hemmt, abzubauen sowie Planungs- und 

Genehmigungsverfahren bei Klimaschutzvorhaben zu beschleunigen. 

 

In einem ersten Schritt soll bereits 2023 die EEG-Umlage vollständig aus dem Bundeshaushalt 

finanziert werden. So werden die Bürgerinnen und Bürger beim Strompreis entlastet. Wir werden 

zudem zum 1. Juni 2022 ein Stufenmodell nach Gebäudeenergieklassen einführen, das die Umlage 

des CO2-Preises nach BEHG regelt. Sollte dies zeitlich nicht gelingen, werden die erhöhten Kosten 

durch den CO2-Preis ab dem 1. Juni 2022 hälftig zwischen Vermietern und Mietern geteilt. 

Weiterhin muss eine verlässliche Finanzierung aller Maßnahmen gewährleistet sein, mit denen die 

Bundesregierung Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaft und Forschung sowie Unternehmen und 

Kommunen bei der Transformation unterstützt. Dazu plant die Bundesregierung, den Energie- und 

Klimafonds zu einem Klima- und Transformationsfonds weiterzuentwickeln und im Haushalt 2022 

finanziell weiter zu verstärken. Zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur 

Transformation der deutschen Wirtschaft sollen so finanziert werden können. Die Beteiligung von 

Standort- und Nachbarkommunen an der Wertschöpfung für Freiflächen-Photovoltaik- und 

Windenergie-Anlagen an Land soll auf Bestandsanlagen ausgedehnt werden, um so die 

Transformation vor Ort zu unterstützen. 

 

Für den Erfolg von Klimaschutz und Energiewende müssen wir zwei Dinge miteinander 

kombinieren: den massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien ɀ und die Senkung unseres 

Energieverbrauchs . Heute decken wir immer noch mehr als 80 Prozent unseres Energiebedarfs 

aus fossilen Energien. Diesen Verbrauch müssen wir schnell, deutlich und nachhaltig senken und 

dabei zugleich die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie gewährleisten. Trotz 

einer Vielzahl an Maßnahmen und Förderprogrammen ist Deutschland hierbei in den vergangenen 

Jahren nicht ausreichend schnell vorangekommen. So ist der gesamtwirtschaftliche 

Endenergieverbrauch zwischen 2008 und 2019 nur um etwa 2 Prozent zurückgegangen, der 

Primärenergieverbrauch um rund 11 Prozent. Bis 2030 ist zur Erreichung der Klimaziele dagegen 

ein deutlich stärkerer Rückgang um 20-25 Prozent beim Endenergieverbrauch erforderlich. Diese 

Herausforderung muss in allen Sektoren mit Nachdruck angegangen werden.  

 

Die Einhaltung ambitionierter Energieeffizienzziele bis 2030 macht schnelles und konsequentes 

Handeln notwendig. Deswegen werden wir parallel zu den laufenden Verhandlungen der Novelle 

der EU-Energieeffizienzrichtlinie bereits in diesem Jahr national eine geeignete gesetzliche 

Grundlage für die Energieeffizienzpolitik  schaffen. Ebenso wollen wir , dass die öffentliche Hand 

ihrer Vorbildfunktion  endlich umfassend gerecht wird und modernes Energiemanagement in 

allen größeren öffentlichen Einrichtungen so schnell wie möglich zur Selbstverständlichkeit wird. 

Ebenso müssen wir einkommensschwache Haushalte in Zukunft stärker dabei unterstützen, 

Energieverbrauch und Energiekosten zu senken. 
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Auch künftig werden wir sektorübergreifend Biomasse energetisch und stofflich benötigen. Im 

Industriesektor wird der Biomasse-Bedarf sogar steigen. Die derzeitige Bioenergienutzung steht 

jedoch grundsätzlich in Konkurrenz zur stofflichen Biomassenutzung und zur im 

Klimaschutzgesetz verankerten Stärkung der natürlichen Senken. Die Vereinbarung aus dem 

Klimaschutzprogramm 2030, die energetische Nutzung von Biomasse auf das nachhaltig 

verfügbare Potential (1.000 bis 1.200 PJ pro Jahr) zu begrenzen, werden wir in einer nachhaltigen  

Biomassestrategie  konkretisieren. Dazu gehören auch ein Monitoring und ein effizienzbasierter 

Steuerungsmechanismus für Biomasseströme, der sowohl die Biomasse-Bedarfe als auch die KSG-

Ziele der natürlichen Senken sicherstellt. Außerdem werden wir die Anreizwirkung von 

Förderinstrumenten überprüfen und ggf. nachsteuern sowie mit gezielter Forschungsförderung die 

Entwicklung von Bioenergietechnologien weiter voranbringen. 

 

Die öffentliche Hand, darunter auch die Bundesverwaltung, hat gemäß Klimaschutzgesetz eine 

Vorbildfunktion zu erfüllen. Sie soll spätestens bis 2030 klimaneutral organisiert werden (inkl. 

Kompensationen) und bis 2045 Klimaneutralität materiell erreichen. Im Vorfeld des 2023 

vorzulegenden Maßnahmenprogramms werden wir  zur klimaneutralen Bundesverwaltung  

schnell wirksame Pilotprojekte in allen relevanten Handlungsfeldern (Liegenschaften, Mobilität, 

Beschaffung, Kantinenbetrieb und Veranstaltungen) auf den Weg bringen. Wir werden ein System 


